
 
A  n  l  a  g  e 
zur Kostenersatz- und Gebührenerhebungssatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
 
 
 
Kostenverzeichnis für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Oberlungwitz 
 
I. Personalkosten  
 
Personalkosten werden nach Einsatzstunden berechnet. Der Zeitraum des Einsatzes beginnt 
mit der Alarmzeit und endet mit dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft. Für angefan-
gene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten 
erhoben. Erfolgt ein weiterer Einsatz vor dem Wiedereinrücken, so endet der vorangegangene 
Einsatz mit dem Beginn des weiteren Einsatzes. Die sich aus dem Einsatz ergebende Zeit zur 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft zählt zum Einsatz.  
 
Die Feuerwehr gewährleistet eine sachgerechte Besetzung der Fahrzeuge. Die Besetzung der 
Fahrzeuge richtet sich nach den Dienstvorschriften der Feuerwehr, um im Bedarfsfall Pflicht-
einsätze durchführen zu können.  
 
Verrechnungssätze für Personalkosten  
 

1. für einen ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr 13,00 €/Stunde 
 

2. Bei einem Einsatz während der regulären Arbeitszeit wird Verdienstausfall in tatsäch-
licher Höhe berechnet. (In diesem Fall kommt Punkt 1 nicht zur Anwendung.) 

 
3. Zuschlag bei Unfällen mit Öl oder sonstigen gefährlichen Gütern sowie an oder auf 

Gewässern (Schmutzzulage) je Feuerwehrangehörigen  2,50 €/Stunde 
 

4. Verpflegungskosten werden bei Einsätzen, die 4 Stunden überschreiten, zusätzlich in 
tatsächlicher Höhe berechnet. 

 
 
 
II. Verrechnungssätze für Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände  
 
Die Einsatz- bzw. Nutzungsdauer von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen 
beginnt mit der Alarmzeit laut Einsatzbericht und endet mit dem Wiederherstellen der 
Einsatzbereitschaft. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übri-
gen die ganzen Stundenkosten erhoben. Erfolgt ein weiterer Einsatz vor dem Wiedereinrü-
cken, so endet der vorangegangene Einsatz mit dem Beginn des weiteren Einsatzes. Die sich 
aus dem Einsatz ergebende Zeit zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft zählt zum Ein-
satz. 
 
Die Kosten für halbe Stunden betragen die Hälfte der angegebenen Verrechnungssätze.   
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a)  Verrechnungssätze für den Einsatz von Fahrzeugen 
 
Die Verrechnungssätze bei Fahrzeugen setzen sich zusammen aus: 
 

1. Grundkosten  
 

2. Betriebskosten 
 

3. Kilometerkosten 
 
 
Art der Fahrzeuge                    Grund-  Betriebs-  km- 
                                       kosten   kosten   Kosten 
     €/Einsatz  €/Std.   €/km 
         
  
Löschfahrzeug LF 16   51,00    77,00    1,50 
 
Löschfahrzeug LF 8   51,00    51,00    1,50 
 
Tanklöschfahrzeug TLF 16  51,00    77,00    1,50 
 
Hilfsrüstwagen HRW   38,50       38,50     1,50 
 
Anhängeleiter AL 18   25,50    13,00       - 
 
Transportanhänger   10,00         5,00        -     
 
 
 
b)  Verrechnungssätze für den Einsatz von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 
 
Bei den nachfolgend genannten Verrechnungssätzen sind die jeweiligen Wartungs-, Repara-
tur- und Pflegekosten im Stundensatz bzw. je Einsatz enthalten. 
 
1.  Hochleistungslüfter      15,50 €/Stunde 
 
2.  Tragbare Pumpe mit E-Motor     15,50 €/Stunde 
 
3.  Tragbare Pumpe mit Verbrennungsmotor   20,50 €/Stunde   
 
4.  Stromerzeuger / Beleuchtungsgeräte     20,50 €/Stunde 
 
5.  Kettensäge        13,00 €/Stunde 
 
6.  Hydraulische Rettungsgeräte, wie  

Spreizer/Schere, Rettungszylinder     20,50 €/Stunde 
 
7.  Krafthebekissen (pro Stück)     20,50 €/Stunde 
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8. Rollgliss        28,00 €/Stunde 
 
9. Trennschleifer       13,00 €/Stunde 
 

10. Hitzeschutzanzug       38,50 €/Stunde 
 

 11. Tragbare Leitern/Steckleiterteile     13,00 €/Einsatz 
 

 12. Handfeuerlöscher (incl. Neufüllung) pro Stück     5,00 €/Einsatz  
 

 13. Atemschutzgeräte (incl. Desinfektion) pro Stück   24,50 €/Einsatz 
 

 14. Atemschutzmaske (incl. Desinfektion) pro Stück     5,00 €/Einsatz 
 

 15. Füllen einer Pressluftflasche       6,00 €/Einsatz 
 

 16. Schläuche (pro Stück)      10,00 €/Einsatz 
  
 17. Gasspürgerät         2,50 €/Einsatz 
 
 18. Kübelspritze         2,50 €/Einsatz 
 
 19. Blitzleuchten         1,00 €/Stunde 
 
 20. geringwertige und schnellverschleißende Arbeitsmittel max. 5,00 €/Einsatz 
  wie  Schaufel, Besen, Absperrband, Fangleinen, Sprungtuch, pauschal  
 Schaumrohre, Rohre, Werkzeuge usw. 
 
21. sonstige nicht aufgeführte Geräte (pro Stück) 2,50 €/Einsatz                 

    
 
 
 
 

III. Verbrauchsmaterial 
 

Im Verrechnungssatz für Verbrauchsmaterial sind die Kosten für Beschaffung und Entsorgung 
(Selbstkosten) sowie 10 % Verwaltungskostenzuschlag enthalten. 
 
1. Ölbinder 3,50 €/kg  

   
2. Schaumbildner  2,50 €/kg 
  
3. Ölsperre  39,50 €/m   
 
4. Wasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz   3,00 €/m³ 
    bzw. Fahrzeugbefüllung 
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IV. Feuerwehrsicherheitsdienst 
 
Bei besonderen Anlässen wie Feuerwerk, Ausstellung, Zirkus, Fackelumzug, Motorsportver-
anstaltungen, Fastnachts- und sonstigen Veranstaltungen werden für den Feuerwehrsicher-
heitsdienst berechnet: 
 
1. Personalkosten je eingesetzten Feuerwehrangehörigen    8,00 €/Stunde 
    (incl. Verpflegungskosten) 
 
2. Kosten für die Bereitstellung von Fahrzeugen, bestehend aus 
 

a) Grundkosten  (€/Einsatz gemäß Ziffer II a) und 
b) Kilometerkosten  (€/km gemäß Ziffer II a)     

 
 
 
V. Technischer Fehlalarm und missbräuchliche Alarmierung 
 
1. Technischer Fehlalarm 
 
 a) Fahrzeugkosten pauschal pro Fahrzeug     102,50 €  
 b) Personalkosten für jeden angetretenen Feuerwehrangehörigen      13,00 €   
 
2. Missbräuchliche Alarmierung 
 

a) Fahrzeugkosten pauschal pro Fahrzeug     153,50 €  
b) Personalkosten für jeden angetretenen Feuerwehrangehörigen    25,50 €  

 
 
 
VI. Sonstige Leistungen 
 
Für sonstige Leistungen, die im Kostenverzeichnis nicht benannt sind, kann ein Kostenersatz 
bzw. können Gebühren je nach Dauer und Art der Inanspruchnahme des Personals bzw. der 
Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr erhoben werden. Kostenersatz 
kann auch für erbrachte Fremdleistungen hinzugezogener Fachfirmen verlangt werden.   


